
S a t z u n g e n  
des Familienverbandes der Revalschen 

Kaufmannsfamilie 

Zohann Gollhelf Meyer. 



S a t z u n g e n  

des Familienverbandes der Nevalschen 

Kaufmannsfamilie 

Mann Gothels Meyer. 



> 

A. S. „Ühiselu" trükk, Tallinnas. 



Registriert laut Verfügung des Reval-
Äapsalschen Friedensrichter-Plenums am 
2. März 192?, sub Nr. 50. 

§ 1-

Tie unten angeführten Nachkommen des aus 
Marienberg in Sachsen gebürtigen und um 1680 
in Reval eingewanderten Kaufmanns Johann 
Gotthelf Metier gründen ain heutigen Tage 
einen Verein, der den Namen 

„Familienverband der Revalfchen Kaufmanns­

familie 

J o h a n n  G v t t h e l f  M  e  v  e  r "  

führt. 

§ 2. 

Der Verband ist in das gesetzlich vorgesehene 
Vereinsregister einzutragen und genießt die 
Rechte einer juridischen Person. 

§ 3. 

Der Zweck des Verbandes, der feinen Sitz in 
Reval hat, besteht in der Pflege und Förderung 
der Familienbeziehnngen. 

Dieses Ziel erstrebt der Verband: 

a) durch engeren Zusammenschluß der 
lebenden Mitglieder, 
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b) durch Pflege und Erhaltung der Fami­
liendenkmäler, 

c) durch Förderung 'familiengeschichtlicher 
Forschungen, 

c!) durch materielle Unterstützung hilfs­
bedürftiger Familienglieder, 

§ 
Der engere Zusammenschlns; der Mitglieder 

des Verbandes wird durch geschäftliche uud ge 
fellige Zusammenkünfte, sowie durch schriftliche 
oder gedruckte Übermittelungen von Familien 
nachrichten gefördert. 

§ 
Die Pflege und Erhaltung der Familien-

denkmäler erstreckt sich im besonderen auf dao 
F a m i l i e n b e g r ä b n i s  v o n  B e r n h a r d  N  i  k  o  -
laus M eyer in Ziegelskoppel bei Reval 
und nach Möglichkeit auch auf alle fonftigen 
Grabstätten von Familienangehörigen, die an­
ders der Gefahr der Vernachlässigung ausgesetzt 
sind: auch soll der Verband überall da erhaltend 
eingreifen, wo sachliche Gegenstände von Erin­
nerungswert ohne seine' Unterstützung dem Fa 
milienbefitz nicht erhalten Vierden können. 

§ 6. 

Die Erforschung der Fnmlicngeschichte unter­
stützt der Verband durch Bewilligung der nötigen 
Mittel zu genealogischen Untersuchungen und 
Veröffentlichungen, durch die Anlage und Er 
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Haltung eines Familienarchivs und durch Aus­
zeichnung von zeitgeschichtlichen Familienereig-
nissen. 

Mit diesen Ausgaben wird im besonderen 
.'in Mitglied des Familienrates (s. Z 14) betraut, 
welcher die Bezeichnung Familienarchivnr fübrt. 

§ 7. 

Tie materielle Uuterslnmlng hilfsbedürftiger 
Familienglieder erfolgt von seiten des Verbandes 
entweder durch Gewährung voll zinsfreien oder 
verzinsbaren, terminierten oder unterminierten 
Darlehen, oder auch durch Bewilligung von ein­
maligen oder periodisch wiederkehrenden Unter­
stützungssummen. Sobald die Mittel des Ver­
bandes es gestatten, können zu diesem .'»weck be­
sondere Fonds gegründet werden, und zwar: 

A) ein Tarleliensfvnd, 
b) ein Unterftntznngsfond für Krankheits­

fälle, Arbeitsunfähigkeit, Erwerbslosig 
^ keit und ähnliche Notfälle, 

c) ein Stipendien- und Reisefond znr 
Förderung der kaufmännischen Ausbil­
dung derjenigen Mitglieder, die sich 
dem kaufmännischen Beruf widmen 
wollen, 

ä) ein Stipendienfond für Studienzwerke 
ail Universitäten und anderen Hoch­
schulen. 

Die näheren Instruktionen für die Einrich­
tung und Nutznießung dieser oder ähnlicher 
Fonds erläßt der Familientag (s. § 18, Pkt. b), 
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über die Bewilligung der auszuzahlenden Sum­
men entscheidet in den einzelnen Fällen der 
Familienrat (s. § 15, Pkt. b). 

§ 8-

Mitglieder deS Verbandes können werden: 

A) alle volljährigen ehelichen männlichen 
uud weiblichen Nachkommen des ein­
gangs erwähnten Stammvaters der 
Familie Johann Gotthelf Melier, 
welche den Namen Meyer ihrer Geburt 
nach oder durch Adoption führen, resp. 
bis zu ihrer Verheiratung geführt 
haben, 

k) alle Ehegatten, Witwer, Witwen und 
Kinder der unter Pkt. 3 genannten 
Personen. 

§ l). 

Die Mitgliedschaft wird erworben durch 
schriftlichen Antrag um Aufnahme an den Senior 
(s. § 12) und Genehmigung der Aufnahme durch 
den Familienrat (s. § 15, Pkt. 3). 

8 in. 

Die Mitgliedschaft erlischt durch deu Tod, 
Austritt oder Ausschluß des Mitgliedes. Der 
Austritt erfolgt durch schriftliche Mitteilung an 
den Senior. Jedes Mitglied kann ans dem Ver 
band ausgeschlossen werden, wenn er die Ehre 
der Familie verletzt, oder wenn sonst ein wichtiger 
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Grund vorliegt. Über die Ausschließung eines 
Mitgliedes beschließt der Familientag (s. § 18, 
Pkt. 6, u. § 19). 

§ 11-

Organe des Verbandes sind der Senior 
ls. ZZ 12 u. 13), der Familienarchivar (s. Z 6), 
der Familienrat ls. Z§ 14 u. 15), die Revisions 
koinmission <s. Z 16) und der Familientag 
(s. 17 u. 18). 

8 12. 

Senior des Familienverbandes ist stets, und 
zwar lebenslänglich, der jeweilige den Jahren 
nach älteste und dem Verbände angehörende 
männliche Nachkomme des Stammvaters, der den 
Namen Meyer der Geburt nach führt. 

Hat der Senior seinen dauernden Wohnsitz 
nicht in Reval, so genießt er dennoch die Stellung 
und die Rechte eines Ehrenvorsitzenden des Fa­
milienverbandes. Alle sonstigen Obliegenheiten 
und Rechte des Seniors gehen in diesem Falle 
aus den ältesten in Neval ansässigen und dem 
Verbau de angehörenden männlichen Nachkommen 
des Stammvaters im Mannesstamme über, der 
dann als stellvertretender Senior fungiert. 

Ist der Senior oder der den Jahren nach 
dazu berufene Vertreter durch Krankheit oder 
sonstige Gründe dauernd verhindert, seine Pflich 
ten zu erfüllen, so kann der Familientag einen 
geeigneten Vertreter unabhängig von den vor-
neben den Bestimmungen wählen. 
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§ 13. 
Der Senior vertritt den Verband gerichtlich 

und außergerichtlich und führt alle laufenden 
Geschäfte des Verbandes, soweit sie nicht aus­
drücklich dem Familientag, dem Familienrat, dein 
Familienarchivar oder der Revisionskommission 
vorbehalten sind: im besonderen ist auch die Ver­
waltung des Vereinsvermögens dem Senior an­
vertraut (s. 21 u. 22). 

s 14. 

Der Familienrat besteht aus dem Senior als 
Vorsitzenden und 1 Mitgliedern, die der Familien­
tag für die Tauer von 3 Iahren wählt, mit 
Ausnahme des Familienarchivars, der lebens­
länglich gewählt werden darf ls. § 6). Eine 
Wiederwahl der ausscheidenden Familienrats­
glieder ist statthaft. 

Die Wahl der 4 Mitglieder des Familien­
rats kann unabhängig von ihrem dauernden 
Wohnsitz erfolgen, doch sollen, nach Möglichkeit 
stets zwei von ihnen aus den in Reval ansässigen 
Mitgliedern des Verbandes gewählt werden. 

Tritt im Laufe einer Wahlperiode eine 
Vakanz im Familienrat ein, so rückt von 3 zu 
diesem Zwecke gewählten Kandidaten der den 
Jahren nach älteste Kandidat in die freigewor-
dene Stelle ein und zwar für die Dauer der 
laufenden WahlPeriode. 

§ 15. 

Die Mitglieder des Familienrates haben das 
Recht und die Pflicht, den Senior in Ausübung 
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seiner Obliegenheiten zu unterstützen. Der 
Senior hat in wichtigeren Angelegenheiten des 
Verbandes, soweit diese nicht dein Familientag 
vorbehalten sind, iw Einverständnis init dem 
Familienrat zu handeln. Im besonderen steht 
den? Familienrat die Beschlußfassung über fol­
gende Fragen zu: 

a) über die Aufnahme von neuen Mt 
gliedern, 

k) über die Gewährung von Darlehen, 
Stipendien und Unterstützungen jeg­
licher Art, 

c) über die Bewilligung von Mitteln zu 
samiliengeschichtlichen Forschungen und 
Veröffentlichungein 

U n m e r k u n g : Für außerordentliche Aus­
gaben, die den Rahmen der laufenden 
Einnahmen überschreiten, ist die Hustim 
mung des Familientages erforderlich. 

§ 16. 

Die Revisionskommission besteht aus 3 Mit­
gliedern, die der Familientag für die Dauer von 
1 Jahr wählt. 

Die Revisionskommission hat das Recht und 
die Pslicht, die Kassabücher und den vom Senior 
dem Familientage zu erstattenden Geschäfts- und 
Vermögensbericht (s. Z 18, Pkt. 3) zu prüfen 
und zu unterzeichnen. 

Zu Mitgliedern der Revisionskommission 
sollen nach Möglichkeit stets in Reval ansässige 
Mitglieder des Verbandes gewählt werden. 
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Tritt im Laufe einer Wahlperiode eine Va­
kanz in der Revisionskommission ein, so ruckt von 
zwei zu diesem Zweck gewählten Kandidaten der 
den Jahren nach ältere Kandidat in die frei 
gewordene Stelle ein, und zwar sür die Dauer 
der laufenden Wahlperiode. 

§ 17. 

Der Familientag, auf welchem der Senior 
den Vorsitz hat, wird einmal jährlich schriftlich 
und rechtzeitig vom Senior einberufen, braucht 
aber nicht notwendig in Reval stattzufinden. 
Nach Möglichkeit soll die Tagung im Anschluß 
an ein Familienfest oder an einem Gedenktage 
der Familie erfolgen. Der Senior ist verpflich­
tet, einen außerordentlichen Familientag ein zu 
berufen, wenn zwei Mitglieder des Familienrates 
oder fünf Mitglieder des Verbandes die Beru 
fung aus wichtigen Gründen verlangen. 
A  n  m  e  r k u n g  :  O r t  u n d  Z e i t  d e s  F a m i l i e n ­

tages sind unter Angabe der Tagesordnung 
den Mitgliedern des Familienverbandes 
nicht später als zwei Wochen vor dem Ver­
sammlungstage schriftlich anzuzeigen und 
zwar nach den dem Senior aufgegebenen 
Adressen. 

§ 18. 

Zu den Obliegenheiten des Familientages 
gehören: 

a) die Oberaufsicht über die Geschäftsfüh­
rung des Seniors und seine Entlastung 
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auf Grund des erstatteten Geschäfts 
und Vermögensberichtes, 

b) die Festsetzung uon allgenieinen Be 
stinnnuugen über das Verbandsvermö 
gen lvergl. § 7) und die Belvitligung 
von außerordentlichen Ausgaben, die 
den Rahmen der laufenden Einnahmen 
überschreiten (s. Z 15, Anmerkung), 

c) die Wahl von vier Mitgliedern und 
drei Kandidaten für den Familienrat 
(f. § 14), die Ernennung des Fami 
lienarchivars (s. Z (>), die Wahl von 
drei Mitgliedern und zwei Kandidaten 
für die Revisionskommission (s. § 16) 
und gegebenenfalls auch des stellver­
tretenden TeniorS (f. §12). 

<1) die Ausschließung von Mitgliedern 
(s. Z8 10 u. 18), 

e) die Beschlußfassung über Änderungen 
in den Satzungen des Verbandes 
(s- § 19). 

t) die Beschlußfassung über Anträge, die 
von grundlegender Bedeutung für den 
Verband find, und die infolgedessen die 
Kompetenz des Seniors und des Fa­
milienrates überschreiten. 

Z) die Beschlußsassnng über eine event. 
Auflösung des Verbandes (s. Z 23). 

§ 19. 

Jedes Mitglied des Verbandes hat auf dem 
Familientage eine Stimme und kann jedes an­
dere Mitglied auf Grund einer schriftlichen Voll­
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macht vertreten. Bei Wahlen und vorher for­
mulierten Anträgen kann jedes abwesende Mit 
glied seine stimme auch direkt dem Senior für 
die Abstimmung aus dem Familientage ein­
senden. 

Ter ordnungsgemäß berufene Familientag in 
beschlußfähig unabhängig von der Anzahl der 
erschienenen Mitglieder und der eingesandten 
Stimmen und saßt seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit aller abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Seniors 
den Ausschlag. 

Eine Abänderung der Satzungen und Ans-
schließnng von Mitgliedern kann aber nur mit 
Billigung von 2/z aller Mitglieder des Verbandes 
erfolgen. Dahingehende Anträge sind daher 
rechtzeitig dem Seuior einzureichen uud von 
diesem vor der Abstimmung allen Mitgliedern 
schriftli ch beknuutzug eb e 11. 

Z 20. 
Über die Verhandlungen des Familientages 

wird vom Familienarchivar oder in seiner Ab­
wesenheit von einem anderen Mitglied«.' des Fa­
milienrates ein Protokoll geführt, das vom 
Senior und vom Protokollführer zu unterzeich­
nen ist. Wichtigere Beschlüsse des Familientages 
sind vom Senior in geeigneter Form auch allen 
abwesenden Mitgliedern des Verbandes zur 
Kenntnis zu bringen. 

§ 21. 

Jedes Mitglied zahlt bei der Gründung des 
Verbandes, resp. bei seiner Aufnahme in den­
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selben, ein einmaliges Eintrittsgeld von winde 
stens Emk. 10(1.— (hundert) und serner einen 
jährlichen Mitgliedsbeitrag von mindestens 
Emk. 50.— (fünfzig). In besonderen Fällen 
kann die Zahlung des Eintrittsgeldes mit Zu 
stimmung des Familienrates teilweise oder auch 
ganz erlassen werden. 

Es ist serner erwünscht, daß jedes Mitglied 
bei freudigen Ereignissen in seiner engeren 
Familie, insbesondere bei Geburten, Heiraten, 
Silberhochzeiten, bestandenen Prüfungen, An­
stellung oder Gründung von geschäftlichen Unter -
nehmuugen, Beförderung, Jubiläen oder in 
ähnlicher Veranlassung, dem Verbandsvermögen 
einen der Bedeutung des Ereignisses und sei mm 
eignen Vermögensverhältnissen entsprechenden 
Beitrag zuwende, auch wird es allen Mitgliedern 
ans Herz gelegt, in ihren letztwilligen Berfügnn-
gen den Familienverband mit Vermächtnissen 
zu bedenken. 

§ 22. 

Aus allen diesen Beiträgen, Vermächtnissen 
und Zuwendungen sammelt der Senior ein 
Verbandsvermögen an, das von ihm nach den 
Vorschriften über Mündelvermögen anzulegen 
und zu verwalten ist. 

Alle Eintrittsgelder und die Hälfte aller ein 
maligen Spenden sind hierbei zum Kapital des 
Verbandes zu schlagen und dürfen nur in ihren 
Zinsen für die laufenden Ausgaben des Verban­
des und für Unterstützungszwecke verwendet 
werden, sosern nicht eine ausdrücklich anders-
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lautende Bestimmung von, seilen des Spenders 
vorliegt. 

Über die Verwendung von größeren letztwil­
ligen Verinächtnissen ohne bestimmte Zweckangabe 
entscheidet der Familientag. 

§ 23. 

Die Auslösung des Verbandes kann nur durcb 
einstimmigen Beschluß des Familientages herbei­
geführt werden. Ein dahingehender Antrag muß 
den? Seuior schriftlich eingereicht und von diesem 
nicht später als 4 Wochen vor dem Termin der 
Versammlung, auf welcher dieser Antrag zur 
Verhandlung gelangen soll, den Mitgliedern des 
Verbandes in Abschriften zugestellt werden. 
Sollte die Auflösung des Verbandes beschlossen 
werden, so wählt der Familientag eine aus drei 
Miedern bestehende Liquidationskomnnssion und 
bestimmt, in welcher Weise die Liquidation aus­
geführt und über das Vermögen des Verbandes 
verfügt '.verden soll. Bei der Beschlußfassung 
über die Verwendung des Vermögens des Ver­
bandes ist nach Möglichkeit auf eine solche Ent­
scheidung Bedacht zu nehmen, durch welche die 
Nutzung des Vermögens, auch nach Auflösung 
des Verbandes, im Sinne der Stifter gewäbr-
leistet wird. 

Im Namen der Gründer: 

R a l f  M e y e r ,  

R e i n  h o l d  M e y e r ,  

P a n l  M e y e  r .  


